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Bekanntmachung 
 

zu den folgenden Sitzungen des Stadtwahlausschusses: 
 
 
 
 

Mittwoch, 10. Juni 2009 um 09.30 Uhr 
im Sitzungszimmer 212, II. Obergeschoss des Rathauses 
Marktplatz 2, 67547 Worms 

 
 
TOP Feststellung des Wahlergebnisses / der Wahlergebnisse zu den Wahlen der 

Ortsvorsteher/innen für den Fall von Stichwahl/en in dem betreffenden Ortsbezirk / 
den betreffenden Ortsbezirken. 

 
 
 
am 
 

Montag, 15. Juni 2009 um 10.30 Uhr 
im Ratssaal des Rathauses 
Marktplatz 2, 67547 Worms 

 
 
TOP 1  Feststellung des endgültigen Ergebnisses der Europawahl in der kreisfreien 

Stadt Worms 
 
TOP 2  Feststellung der endgültigen Ergebnisse zu den Ortsvorsteher-Wahlen in der 

kreisfreien Stadt Worms und Feststellung der gewählten Bewerber/innen 
 
 
 
am 
 

Mittwoch, 17. Juni 2009 um 14.00 Uhr  
im Ratssaal des Rathauses 
Marktplatz 2, 67547 Worms 

 
 
TOP 1  Feststellung des endgültigen Ergebnisses der Stadtratswahl in der kreisfreien 

Stadt Worms 
 
TOP 2  Berechnung und Verteilung der Sitze gemäß § 41 Kommunalwahlgesetz im 

Stadtrat 
 
TOP 3  Feststellung der gewählten Bewerberinnen und Bewerber 
 
TOP 4  Feststellung der endgültigen Ergebnisse der Ortsbeiräte-Wahlen in der 

kreisfreien Stadt Worms 
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TOP 5  Berechnung und Verteilung der Sitze in den jeweiligen Ortsbeiräten 
 
TOP 6  Feststellung der gewählten Bewerberinnen und Bewerber in den jeweiligen 

Ortbeiräten 
 
 
 
und am 
 

Mittwoch, 24. Juni 2009 um 10.00 Uhr 
im Sitzungszimmer 212, II. Obergeschoss des Rathauses 
Marktplatz 2, 67547 Worms 

 
TOP 1  Feststellung des endgültigen Ergebnisses / der endgültigen Ergebnisse zu der 

/ den Stichwahl/en 
 
TOP 2 Feststellung der gewählten Bewerberin / des gewählten Bewerbers in den 

jeweiligen Ortsbezirken 
 
 
 
 
Die Sitzungen sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt. 
 
 
Der Stadtwahlausschuss ist gemäß § 8 Abs. 3 Kommunalwahlgesetz (KWG) bei 
Anwesenheit des Vorsitzenden ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienen Beisitzer 
beschlussfähig. 
 
 
 
 
 
Worms, 18. Mai 2009  
 
 
 
Stadtverwaltung Worms 
Der Stadtwahlleiter 
 
 
gez.: 
 
 
Michael Kissel 
Oberbürgermeister 


